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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Eisenbahner. Am 3. Juli trat in Bern der VIIT
Jahreskongress der schweizerischen Eisenbahner zusam-
men. In Anwesenheit einer grossen Zahl von Delegier-
ten wurde die Versammlung vom Vorsitzenden, Kollegen
Schweizer, erofinet. Der Schweizerische Gewerkschafts-
bund war durch den Genossen Diirr, die Gemeinde Bern
durch den Genossen Schneeberger vertreten.

Das Protokoll der Abgeordnetenversammlung des
Vorjahres wurde ohne Bemerkungen genehmigt und
verdankt. Iis folgte die Beratung des Geschéftsherichtes
und der Rechnungen, denen der Kongress seine Zustim-
mung erteilte. Der Jahresbeitrag der Mitglieder an den
S. E. V. wurde auf der bisherigen Hohe von 21 Ir.
belassen. Anschliessend wurden die notwendig gewor-
denen Ersatzwahlen in die Verbandsbehorden vorgenom-
men. ,

Die im Jahre 1925 crfolgten Entnahmen aus dem
Kampffonds wurden gutgeheissen und der Ueberweisung
eines grosseren Betrages in den Dispositionsfonds zuge-
stimmt. Nach einem Referat von Kollege Held wurde
die beanfragte Revision der Rechtsschutzvorsehriften
zum Beschluss erhoben.

Hierauf horte der Kongress ein zweistiindiges, aus-
serordentlich instruktives Referat des Genossen Brat-
sehi iiber gewerkschaftliche Fragen an. Unter der ge-
spannten Aufmerksamkeit der Abgeordneten orientierte
der Referent {iber die aktuellen Fragen, Arbeitszeit, Per-
sonalversicherung, Personalausschiisse, Anstellungsver-
hiltnisse, usw. Mit einem warmen Appell an die Mit-
glieder um vermehrte und tatkréftige Unterstiitzung der
Arbeiten der Verbandsbehorden schloss Genosse Bratschi
seine mit rauschendem Beifall aufgenommenen Ausfiih-
rungen.

Am 4. Juli vormittags horte der Kongress den zwei-
ten Teil des Referates Bratschi an, das sich mit dem
Besoldungsgesetz und der Verwaltungs- und Diszipli-
nargerichtsharkeit befasste und dem dieselbe Aufmerk-
samkeit und derselbe begeisterte Beifall beschieden war.
In der folgenden sehr lebhaften Diskussion wurde die
Haltung des Bundesrates scharf kritisiert und es wurde
der Verbandsleitung der Dank der Mitgliedschaft fiir
die tatkriftige und unermiidliche Wahrnehmung der In-
teressen der Eisenbahnerschaft ausgesprochen. In einer
einmiitieg angenommenen Entschliessung protestiert der
Kongress gegen die Einschrinkung der verfassungs-
miissigen Rechte und gegen die vom Bundesrat und sei-
nem Personaldicnst angewendeten Methoden im Kampf
um die Besoldungsskala.

Hinsichtlich des Kinmannsystems stellt sich der
Kongress auf den Boden der Richtlinien, die von der
Delegation des S. E. V., in der Studienkommission nach
Miinchen aufgestellt worden sind. In einer weitern
Entschliessung begriisst der Kongress die Bestrebungen
auf Schaffung einer internationalen Hilfssprache. Nach-
dem die Geschiftsleitung bereits den Wassergeschidig-
ten im Jura eine Spende von 1000 Fr. zugesprochen
hatte, beschloss der Kongress auch den Unwetterge-
schiditgen der Kantone Solothurn und Baselland die-
selbe Summe zuzuwenden. Die Frage der gruppenweisen
Besichtigung der internationalen Ausstellung fiir Bin-
nenschiffahrt und Wasserkraftnutzung in Basel durch
die Eisenbahner wurde dem Gewerkschaftsamt zur Prii-
fung iiberwiesen.

Arbeitersekretariat Schaffhausen. Dem Jahres-
berichi des Arbeitersekretariats Schaffhausen pro 1925
entnehmen wir die folgenden Angaben:

Die Rechtsauskunftstelle erteilte im Berichtsjahre
Auskiinfte an 6156 Auskunftsuchende; davon waren
2111 organisiert, 4045 unorganisiert; 4263 waren Méanner
und 1893 Frauen. Von den erteilten Auskiinften bezogen
¢ich 5772 auf zivilrechtliche Fragen, wihrend 384 das
Gebiet des Strafrechtes betrafen. Durch die Tétigkeit
des Sekretariates wurden 22,916 Tr. an die Klienten

vermittelt. Dem Bericht der Rechtsauskunftstelie sind
einzelne typische Fille aus der Titigkeit des Sekre-
tariats beigefiigt.

Autf gewerkschaftlichem Gebiet war der wichtigste
Kampf der der Arbeiterschaft der Aluminium-Walz-
werke Neuhausen, der infolge der hartnidckigen Stel-
lungnahme der Aktiondre ohne Erfolg abgebrochen wer-
den musste, trotzdem von seiten des Kinigungsamtes die
Berechtigung der Arbeiterforderungen anerkannt wor-
den war. Bewegungen mit bescheidenem Erfolg wurden
von den Konsumangestellten und von den Kiitern durch-
eefiihrt.
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Aus Unternehmerverbanden.

Jahresversammlung des Schweizerischen Gewerbe=
verbandes. Am 20./21. Juni fand in Glarus die Jahres-
versammlung des Schweizerischen Gewerbeverbandes
statt. Die Tagung verzeichnete 368 Teilnehmer, darun-
ter zahlreiche Vertreter der eidgendssischen und kan-
tonalen Behorden. Nach einem DBegrissungswort des
Zentralprasidenten, Nationalrat Dr. Tschumi, trat die
Versammlung auf die Beratung der Tagesordnung ein.

Jahresbericht und Jahresrechnungen wurden dis-
kussionslos genehmigt. IFilir den Ort der niichsten Jah-
resversammlung lagen verschiedene Anmeldungen vor;
schliesslich wurde Bern erkoren. Nach Erledigung die-
ser Geschifte wurde das Haupttraktandum « Getreide-
versorgung und Initiative gegen das Getreidemonopol »
in Angriff genommen. Dr. Tschumi schilderte den
Werdegang der heutigen Vorlage; er hat dabei sehr
heftige Worte gegeniiher dem Bundesrat gefunden,
trotzdem er betont, nie ein Freund kraftiger Ausdriicke
gewesen zu sein. (!) Mit anerkennenswertem Eifer
schilderte der Referent darauf die Vorziige der Privat-
wirtschaft gegentiber der « teuren » Monopolwirtsehaft.
Und es wird erneut die monopolfreic Lésung in den
Vordergrund geschoben, jenes Gebilde, von dem kein
Mensch eigentlich weiss, wie es sich in der Praxis ge-
stalten soll. Daneben wurde auch der Sympathie fiir
den Bauernstand Ausdruck gegeben. Ins selbe Horn
stiess Dr. Odinga, der die Vorzlige der Initiative gegen
das Getreidemonopol darlegte. Den Standpunkt der
Monopolfreunde vertrat Regierungsrat Joss; er scheint
aber mit seinen sachlichen Argumenten keinen grossen
Eindruck gemacht zu haben. Interessant ist die explo-
sive Aeusserung eines Diskussionsredners, der sich dar-
iiber aufhielt, dass die « Monopolanstalt inf Brugg
Héauser errichte und Werkzeuge schaffe und es dazu
bringe, dass man bald keine Architekten und Techniker
brauche und dass das Handwerk und das Gewerbe im-
mer mehr und mehr unterdriickt werden.» Wie zu er-
warten war, wurde in der Abstimmung bei einigen Ent-
haltungen eine Resolution angenommen, dic das Mono-
pol verwirft und die Initiative dagegen unterstiitzt.

Der zweite Verhandlungstag hrachte ein Referat
von J. Nigegli iiber die Mitarbeit der Berufsverbiande bei
den Bestrebungen des Schweizerischen Gewerbever-
bandes zur Hebung der beruflichen Ausbildung und fach-
lichen Priifungen der gewerblichen Lehrlinge. Nach ge-
walteter Diskussion wurde eine Entschliessung angenom-
men, die die Kommission fiir berufliches Bildungswesen
beauftragt, ihre Arbeiten im Sinne der Vereinheit-
lichung des ILehrlingswesens fortzusetzen.

Der Vorsitzende des Baumeisterverbandes, Dr. Ca-
gianut, sprach hierauf iiber die Revision des Art. 51 des
Kranken- und TUnfallversicherungsgesetzes. Ks wurde
eine Resolution angenommen, die die vorgeschlagene
Revision ablehnt, sofern nicht gleichzeitig andere, den
Betriehinhaber, belastende Bestimmungen des Ge-
setzes abgeiindert werden.
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Nach Erledigung der Antrige der Sektionen wurde
darauf die Jahresversammlung gesehlossen,
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Volkswirtschaft.

Schweizerisch = deutscher Handelsvertrag. Nach
langwierigen Verhandlungen ist am 14. Juli 1926 zwi-
schen der Schweiz und Deutschland ecin neuer Handels-
vertrag abgeschlossen worden, der an die Stelle des bis-
herigen Vertrages vom 10. Dezember 1891 tritt. Von
diesem alten Handelsvertrag war freilich nur noch der
Vertragstext in Kraft; der Tarif war schon 1921 ausser
getreten und am 6. November letzten Jahres durch cin
vorliufiges Zollabkommen ersetzt worden. Dass mit

Deutschland wieder cin Handelsvertrag abgeschlossen
werden konnte, ist fiir die schweizerische Volkswirt-

schaft von sehr grosser Bedeutung, ist doch unser gros-
ser Nachbarstaat im Norden das wichtigste Ziel unseres
Exportes. Vor dem Kriege wanderte mehr als ein Fiinf-
tel unserer Ausfuhr nach Deutschland. 1913 waren es
22 Prozent, wihrend unser zweithester Abnehmer (Eng-
land) 17 Prozent unserer ausgefithrten Waren aufnahm.
IFreilich hat sich dieses Verhiltnis in der Nachkriegs-
zeit gedindert. Die Warenbeziige Deutschlands sanken
infolge des Wihrungszusammenbruchs big auf 7 Pro-
zent unserer Ausfuhr (1923), wihrend Fngland mit 20
Prozent an die erste Stelle trat. Doeh im Jahre 1925
nahm Deutschland schon wieder 18 Prozent des gesam-
ten schweizerischen Exportes auf, und es ist nicht
daran zu zweifeln, dass es in den nichsten Jahren wie-
der die frithere Bedeutung als Absatzmarkt der Schweiz
erlangen wird. Dazu soll auch der neue Handelsvertrag
etwag beitragen, Er wird das jedoch nicht in dem Masze
tun konnen, wic es winschenswert wiire. Denn der
Vertrag spiegelt natiirlich die Hochschutzzollwelle wider,
die gegenwirtig Europa tiberflutet. Und wenn auch auf
beiden Seiten eine Anzahl Zollermassigungen vertrag-
lich zugestanden wurden, so wird dadurch weder in
Deutschland noch in der Schweiz der Protektionismus
in nennenswertem Masse beeintrichtigt. Die Schweiz
hat w.-a. einzelne Zugestindnisse gemacht auf Bau-
materialien, Holz-, Papier-, Topferwaren sowie verein-
zelten Erzeugnissen der Maschinenindustrie. Deutsch-
land reduziert seine Zolle auf einigen Produkten der
Nahrungsmittelindustrie (z B. Schokolade), auf Roh-
seide, Kunstseide, Stickereien und besonders auf Uhren.
Der grosste Teil der vertraglichen Abmachungen be-
steht jedoch nicht in Zollermissigungen, sondern in
blossen Tarifbindungen, indem die gegenwértig in
Kraft befindlichen Zollansiitze nicht erhoht werden diir-
fen, solange der Vertrag in Kraft bleibt. Im tibrigen
enthiilt der Handelsvertrag die Meistbegiinstigungs-
klausel, d. h. alle Erleichterungen, die einem andern
Lande eingerdumt werden, miissen auch dem Vertrags-
partner zugestanden werden, Den Zollabmachungen sind
ferner Bestimmungen {iber die Mitnahme von Waren
im kleinen Grenzverkehr und iiber den Veredlungsver-
kehr beigefiigt. Der zollfreie Stickerciveredlungsverkehr
wurde indessen fallen gelassen. ;
Angesichts dieses sehr, sehr bescheidenen Abbaues
der iiberméssig hohen Zollschranken verblifft es einen
zu lesen, mit welchem Optimismus der Vorsteher der
Handelsabteilung des  Volkswirtschaftsdepartements,
Herr Stucki, den neuen Vertrag in einer Mitteilung an
die Presse Dbeurteilt. Beide Regierungen hétten den
Willen bekundet, demonstrativ gegen den {ibertriebenen
wirtschaftlichen Nationalismus Stellung zu nehmen,
und der Vertrag bedeute einen « Abbau der schidlichen
Zollmauern aller Linder », heisst es da. Mit solchen
Mitteilungen soll wohl dem Volk Sand in die Augen

gestreut werden. Tatsache ist aber, dass auch nach
diesem « Abbau» die Zollmauern heiderseits noch fast
durchweg mindestens doppelt so hoch sind wie vor dem
Kriege.

Der Handelsvertrag tritt einen Monat mach Aus-
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, voraussicht-
lich auf Anfang des néchsten Jahres. Er gilt fiir ein
Jahr und kann nachher jederzeit auf drei Monate ge-
kiindigt werden. Diese kurze Befristung zeigt, dass die
Riickkehr zu ciner stabilen Handelspolitik immer noch
nicht eintritt, indem jede Regierung sich die Moglich-
keit offen behilt, die Zollschraube von neuem in Be-
wegung zu setzen.

Der schweizerische Aussenhandel weist im ersten
Halbjahre 1926 cine geradezu bedenkliche Entwicklung
auf. Eg betrug die

Einfuhr Ausfohr

in Millionen Franken
Januar bis Juni 1925 1227 1069
Januar bis Juni 1926 b BT
Minus gegeniiber dem Vorjahr 43 196

Fin Rickgang der Ausfuhr um rund 200 Millionen
Franken oder um heinahe ein Finftel in sechs Monaten
ist ein schwerer Schlag fiir unsere Volkswirtschaft. Ks
ist freilich daran zu erinnern, dass der Export im ersten
Halbjahr 1925 durch die vor Inkrafttreten der eng-
lischen Zollerhthungen mnach England geworfenen
Warenmengen stark erhoht wurde. Aber selbst wenn
jener forcierte Export im Betrage von 70 bis 80 Millio-
nen Franken in Abrechnung gebracht wird, steht die
Ausfuhr der verflossenen sechs Monate immer noch um
etwa 120 Millionen ungiinstiger da als in der entspre-
chenden Zeit des Vorjahres. Dieser Minderexport ist
ausschliesslich auf den Riickgang der Ausfuhr nach
unsern drei wichtigsten Absatzmirkten zurtickzufithren.
s wurde exportiert nach

England Deutschland  Frankpeich
in Millionen Franken
Januar bis Juni 1925 293 178 90
Januar bis Juni 1926 149 108 80
Minderexport 1926 144 70 10
Auch wenn die abnorme Ausfuhr nach England

vom Mai bis Juni 1925 nicht gerechnet wird, ist der
Absatz der schweizerischen Exportindustrie in England
um 60 bis 70 Millionen Franken zuriickgegangen. Der
Ausfuhrhandel nach Deutschland hat 70, derjenige nach
I'rankreich 10 Millionen eingebiisst. Die Erkldrung fiir
diesen Exportausfall geben neben der Preissenkung aut
dem Weltmarkt die andauernden, ja sogar mnoch ver-
schiirften Wirtschaftskrisen in Deutschland und Eng-
land und der Wihrungszerfall in Frankreich.

Dass auch die Einfuhr sinkende Tendenz zeigt, bie-
tet keine glinstigen Aussichten flir die néchste Zeit.
Denn ein Anziehen der Konjunktur wiirde eine ver-
mehrte Eindeckung mit Roh- und Hilfsstoffen, also eine
Steigerung der Einfuhr, zur Folge haben. Die Lage des
schweizerischen Arbeitsmarktes hat sich denn auch in
den Sommermonaten kaum gebessert. Wenn die Krisen-
wirkungen noch keinen grossern Umfang angenommen
haben als bis jetzt, so ist das zum guten Teil dem Um-
stand zu verdanken, dass sich die Kaufkraft im Inland
verhiltnismissig stabil erhalten hat.

<2
Sozialpolitik.

Basler Arbeitszeitgesetz. In der kantonalen Volks-
abstimmung vom 26./27. Juni hat das Basler Volk das ve-
vidierte Arbeitszeitgesetz mit 8530 Ja gegen 13,088 Nein



	Aus Unternehmerverbänden

